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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Amtliche Bekanntmachung 
zur Berichtpflicht nach der Thüringer Rohwas-

sereigenkontrollverordnung 
 
Seit dem 1. Januar 2023 sind alle Gewässerbenut-
zer, die erlaubnispflichtige Grundwasser- oder 
Oberflächenwasserentnahmen ausüben, durch die 
Thüringer Rohwassereigenkontrollverordnung ver-
pflichtet, die entnommenen Wassermengen zu 
messen und jährlich unaufgefordert dem Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) elektronisch zu übermitteln.  
 

Das TLUBN stellt für alle Gewässerbenutzer über 
die Internetseite  
https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserversor-
gung-abwasser/thueringer-rohwassereigenkontroll-
verordnung 
Internetportale für die elektronische Übermittlung 
der Entnahmemengen und notwendigen weiteren 
Informationen im Sinne des Onlinezugangsgeset-
zes bereit. 
  

Die Meldungen der Träger der öffentlichen Wasser-
versorger (Gemeinden bzw. Zweckverbände) müs-
sen jeweils bis zum 30.06. für das Vorjahr erfolgen.  
Die Meldungen der sonstigen Gewässerbenutzer 
müssen jeweils bis zum 31.03. für das Vorjahr erfol-
gen. Sofern in wasserrechtlichen Entscheidungen 
eine Berichtspflicht zu den Entnahmemengen ge-
genüber der unteren Wasserbehörde beim Landrat-
samt Unstrut-Hainich-Kreis oder dem ehemaligen 
Staatlichen Umweltamt festgelegt ist, ist diese damit 
grundsätzlich erfüllt.  
 

Auf der genannten Internetseite des TLUBN werden 
für die Gewässerbenutzer ferner Informationen, ins-
besondere zur Erlaubnis- und Berichtspflicht von 
Wasserentnahmen, Ausfüllhinweise, Dokumentvor-
lagen, etc. bereitgestellt. Videoanleitungen unter-
stützen insbesondere die Bürger, Unternehmen und 

anderen Gewässerbenutzer bei der Berichterstat-
tung.   
 

Hinweise: 
 

Die Berichtspflicht gilt z. B. für alle Oberflächenwas-
serentnahmen, die über Pumpen oder Entnahme-
leitungen ausgeübt werden. Ausgenommen ist nur 
der sogenannte Gemeingebrauch, das Entnehmen 
von Wasser durch Schöpfen, z. B. mit Kannen oder 
Eimern, sowie das Tränken von Tieren. 
 

Bei Grundwasserentnahmen sind die Ausnahmen 
weiter gefasst. Wer einen Brunnen oder eine Quelle 
nur für den eigenen Haushalt nutzt, dazu zählt auch 
die Nutzung im eigenen Haus- oder Kleingarten, 
fällt unter die Erlaubnisfreiheit soweit die Jahres-
menge unter 2000 m³ liegt und ist damit von der Be-
richtspflicht ausgenommen. Näheres zu den erlaub-
nisfreien Grundwasserentnahmen, die nicht unter 
die Berichtspflicht fallen, kann einem Hinweisblatt 
für erlaubnisfreie Grundwasserentnahmen des 
TLUBN auf der genannten Internetseite entnommen 
werden.  
 
Mühlhausen, den 13.02.2024 
 
Harald Zanker 
Landrat 
 

 
 

ÖFFENTLICHE EINLADUNG 
 

 

Die 18. Sitzung des Behinderten- und Seniorenbei-
rates des Unstrut-Hainich-Kreises findet am  
 

Montag, 04. März 2024, 16:00 Uhr 
im Beratungsraum Haus 003, Raum 1.15d, 

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, Lindenhof 
1, 99974 Mühlhausen 

 
statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
 
 

https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserversorgung-abwasser/thueringer-rohwassereigenkontrollverordnung
https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserversorgung-abwasser/thueringer-rohwassereigenkontrollverordnung
https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserversorgung-abwasser/thueringer-rohwassereigenkontrollverordnung
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Tagesordnung: 
 
1 Begrüßung  

2 Protokollkontrolle vom 04.12.2023 und Be-
stätigung der Tagesordnung  

3 Übergabe an den Wahlleiter 

4 Wahl eines/r neuen Stellvertreter/in 

5 Übergabe der Sitzungsleitung an die Vor-
sitzende 

6 Neues aus den verschiedenen Themen-
/Tätigkeitsbereichen  

7 Sonstiges/ Neuer Termin 

 
Susann Keyser 
Beiratsvorsitzende 
 
 

 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
 

 
Vergabenummer 009-2024-UHK-StrV - Rahmen-
vereinbarung - Bankettarbeiten an Kreisstraßen 
im Unstrut-Hainich-Kreis 2024-2026 
 
Beschreibung/Art und Umfang der Leistung 
Der Landkreis Unstrut-Hainich beabsichtigt im 
Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung gemäß 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/A) folgende Leistungen zu vergeben:  
 
Rahmenvereinbarung Bankettarbeiten an Kreisstra-
ßen 2024 bis 2026 mit folgendem geschätzten Leis-
tungsumfang:   

 Baustellen einrichten 
 Verkehrssicherung  
 8.000 m Muldenprofil herstellen 
 400 t Bankettmaterial liefern und ein-

bauen 
 10.000 m Bankett schälen 

 
Die o. g. Werte entsprechen dem Leistungsumfang 
von zwei Jahren. Die Rahmenvereinbarung verlän-
gert sich ab 2026 automatisch um jeweils ein Jahr, 
sofern keine Vertragspartei kündigt. Die maximale 
Gesamtlaufzeit beträgt vier Jahre. 
 
Ort der Ausführung 
Kreisstraßen im Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Zeitraum der Ausführung 
20.06.2024 - 19.06.2026 
 

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Fachdienst Beschaffung  
Lindenhof 1 
99974 Mühlhausen 
E-Mail: vergabestelle@uh-kreis.de 
Ansprechpartner: Frau Kettenbeil 
Telefon: 03601 802536 
Fax: 03601 80132536 
 
Die Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen 
werden elektronisch zur Verfügung gestellt und 
können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig 
und direkt ab 26.02.2024 abgerufen werden unter: 
https://www.evergabe-online.de/tenderde-
tails.html?id=593690  
 
Angebotsfrist 
25.03.2024, 09:00 Uhr 
 
gez. Harald Zanker 
Landrat 
 

 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
 

 
Vergabenummer 010-2024-UHK-StrV - Rahmen-
vereinbarung - Unterhaltungs- und In-standset-
zungsarbeiten an Kreisstraßen im Unstrut-Hai-
nich-Kreis 2024-2026 
 
Beschreibung/Art und Umfang der Leistung 
Der Landkreis Unstrut-Hainich beabsichtigt im 
Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung gemäß 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/A) folgende Leistung zu ver-geben:  
 
Rahmenvereinbarung Unterhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten an Kreisstraßen 2024 bis 2026 
mit folgendem geschätzten Leistungsumfang:   

 Baustellen einrichten 
 Verkehrssicherung  
 2.000 m² bituminöse Befestigung 

aufnehmen 
 400 m² Asphalttragschicht herstellen 
 2.000 m² Asphaltbeton herstellen 
 2.000 m Rissesanierung 

 
Die o. g. Werte entsprechen dem Leistungsumfang 
von zwei Jahren. Die Rahmenvereinba-rung ver-
längert sich ab 2026 automatisch um jeweils ein 
Jahr, sofern keine Vertragspartei kündigt. Die ma-
ximale Gesamtlaufzeit beträgt vier Jahre. 
 

mailto:vergabestelle@uh-kreis.de
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=593690
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=593690
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Ort der Ausführung 
Kreisstraßen im Unstrut-Hainich-Kreis 
 
Zeitraum der Ausführung 
20.06.2024 - 19.06.2026 
 
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Fachdienst Beschaffung  
Lindenhof 1 
99974 Mühlhausen 
E-Mail: vergabestelle@uh-kreis.de 
Ansprechpartner: Frau Kettenbeil 
Telefon: 03601 802536 
Fax: 03601 80132536 
 
Die Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen 
werden elektronisch zur Verfügung gestellt und 
können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig 
und direkt ab 26.02.2024 abgerufen werden unter: 
https://www.evergabe-online.de/tenderde-
tails.html?id=593703 
 
Angebotsfrist 
25.03.2024 10:00 Uhr 
 
gez. Harald Zanker 
Landrat 
 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des Land-
rats des Unstrut-Hainich-Kreises am 26.05.2024 
 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Landrats des Un-
strut-Hainich-Kreises am 26.05.2024 
 
1. Im Landkreis Unstrut-Hainich wird am 26.05.2024 
ein Landrat gewählt. 
 
Zum Landrat, der als Beamter auf Zeit für die Dauer 
von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder Wahlbe-
rechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 Thüringer Kom-
munalwahlgesetz (ThürKWG) wählbar, der am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat. Perso-
nen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt 
und wählbar wie Deutsche. Nicht wählbar ist, wer 
am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet hat. Zum 
Landrat kann auch ein Bewerber gewählt werden, 
der zur Zeit der Wahl seinen Aufenthalt nicht im 
Landkreis hat. 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind ne-
ben der Bundesrepublik Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich 
Dänemark, Republik Estland, Republik Finnland, 
Französische Republik, Hellenische Republik (Grie-
chenland), Irland, Italienische Republik, Republik 
Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, König-
reich der Niederlande, Republik Österreich, Repub-
lik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowaki-
sche Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeit-
punkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 
 
Zum Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, 
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 
für die freiheitlich demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Landrat nicht 
wählbar, wer im Übrigen die persönliche Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des 
Landrates hat für die Zulassung zur Wahl gegen-
über der Landkreiswahlleiterin eine schriftliche Er-
klärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamt-
licher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-
cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zu-
sammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Aus-
künfte insbesondere beim Landesamt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für 
die Unterlagen der Staatssicherheitsdienste der 
ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eig-
nung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Best-
immungen nicht fehlt (§ 24 Absatz 3 Satz 3 
ThürKWG). 
 
1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Landrates 
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewer-
bern eingereicht werden. Zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 
 
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzel-
bewerber kann nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen, der nur einen Bewerber enthalten darf und 
dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 28 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=593703
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=593703
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Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 24 Absatz 3 
Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe ist. 
 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; 
dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Die Wahlvorschläge von Parteien 
und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber 
des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfach-
unterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig. 
 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und 
ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. 
Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unter-
zeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, 
dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Er-
klärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
gegenüber der Landkreiswahlleiterin abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 
 
1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wähler-
gruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur 
Thüringer Kommunalwahlordnung (ThürKWO) ent-
halten: 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder 
Wählergruppe, 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Be-
ruf und Anschrift des Bewerbers, 

c) Bezeichnung des Beauftragten und seines 
Stellvertreters, 

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtig-
ten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsda-
tums und ihrer Anschrift.   

 
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe 
sind als Anlage beizufügen: 

a) die Erklärungen des Bewerbers nach An-
lage 6 a zur ThürKWO, dass er seiner Auf-
nahme als Bewerber in den Wahlvorschlag 
zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte einverstanden ist 
sowie dass ihm die Eignung für eine Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 
15 Absatz 3 Satz 1 ThürKWG über die nach 
§ 15 Absatz 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versamm-
lung, 

c) Versicherungen an Eides statt des Ver-
sammlungsleiters und zwei weiterer Teil-
nehmer der Versammlung nach § 15 Absatz 
3 Satz 2 ThürKWG, 

d) Bescheinigung der Gemeinde über die 
Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Mus-
ter der Anlage 23 zur ThürKWO, 

e) Bescheinigung der Gemeinde über die 
Wahlberechtigung der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags, ggf. des Beauftragten und 
seines Stellvertreters nach dem Muster der 
Anlage 24 zur ThürKWO.  

 
1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss 
nach dem Muster der Anlagen 7 und 7 a zur 
ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter 
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburts-
datums und der Anschrift die Unterschriften von 
mindestens fünfmal so vielen Wahlberechtigten tra-
gen, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind, insge-
samt 230 Unterschriften. Bewirbt sich der bisherige 
Landrat als Einzelbewerber, sind keine Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich. 
 
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als 
Anlage beizufügen: 

a) die Erklärungen des Bewerbers nach An-
lage 6 a zur ThürKWO, dass er seiner 
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Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit 
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zu-
sammengearbeitet hat, dass er mit der Ein-
holung der erforderlichen Auskünfte einver-
standen ist sowie dass ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt, 

b) Bescheinigung der Gemeinde über die 
Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Mus-
ter der Anlage 23 zur ThürKWO, 

c) Bescheinigung der Gemeinde über die 
Wahlberechtigung der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags nach dem Muster der An-
lage 24 zur ThürKWO. 
 

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe 
aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Versammlung von den wahl-
berechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahl-
berechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung ei-
nes gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemein-
same Versammlung aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die 
von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei o-
der von den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt wer-
den. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl 
des Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, die 
Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesen-
den ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber der Land-
kreiswahlleiterin an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass 
jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versamm-
lung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Die Landkreiswahlleiterin ist zur Abnahme einer sol-
chen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt 

insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches. 
 
3. Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergrup-
pen, die nicht aufgrund eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder im 
Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises vertreten 
sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt wer-
den wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind, insge-
samt 184 Unterschriften. 
 
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als 
Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen Wahl-
vorschlags im Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises 
vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschrif-
ten von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von 
viermal so vielen Wahlberechtigten wie Kreistags-
mitglieder zu wählen sind, insgesamt 184 Unter-
schriften. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag aufgrund des-
selben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbro-
chen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im 
Thüringer Landtag oder im Kreistag des Unstrut-
Hainich-Kreises vertreten ist. 
 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erfor-
derlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit ei-
nem geänderten oder neuen Namen einen Wahl-
vorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Absatz 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.  
 
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung 
von Unterstützungsunterschriften persönlich nach 
der Einreichung des Wahlvorschlags in eine von der 
Landkreiswahlleiterin beim Landratsamt Unstrut-
Hainich-Kreis bis zum 22.04.2024 bis 18.00 Uhr 
ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums 
einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften wird von der Landkreiswahlleiterin mit 
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dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der 
üblichen Dienstzeiten des Landratsamtes Unstrut-
Hainich-Kreis (siehe Nr. 9) ausgelegt. Die Land-
kreiswahlleiterin legt die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften außerdem auch bei allen 
Gemeindeverwaltungen innerhalb des Wahlgebie-
tes unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags aus. Bei der Leistung von Unterstützungs-
unterschriften sind Bescheinigungen der Gemein-
deverwaltung über die Wahlberechtigung des Un-
terzeichners nach dem Muster der Anlage 24 zur 
ThürKWO vorzulegen, es sei denn, dass die Unter-
stützungsunterschrift vom Wahlberechtigten bei der 
Gemeindeverwaltung seiner Hauptwohnung geleis-
tet wird. 
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie 
wegen Krankheit oder einer körperlichen Beein-
trächtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei dem Landratsamt oder den Gemein-
deverwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden 
aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintra-
gungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall 
dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 
Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und 
eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzun-
gen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vor-
liegen. 
 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlä-
gen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die 
sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unter-
stützungsliste eingetragen haben oder einen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. 
Geleistete Unterschriften können nicht zurückge-
nommen werden. 
 
3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers 
noch nicht die erforderliche Zahl an Unterschriften, 
so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls von der 
Landkreiswahlleiterin mit einer Liste zur Leistung 
der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a 
zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags ausgelegt. Die 
Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend. 
 
4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie 

müssen spätestens am Freitag, 12. April 2024 bis 
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge 
sind bei der Landkreiswahlleiterin (siehe Nr. 9) ein-
zureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können 
nur bis zum Freitag, 12. April 2024 bis 18.00 Uhr 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Be-
auftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit 
der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags o-
der durch schriftliche Erklärung des Einzelbewer-
bers zurückgenommen werden. 
 
5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahl-
vorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne Bin-
dung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchge-
führt. 
 
6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden von 
der Landkreiswahlleiterin unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten oder die Einzelbe-
werber aufgefordert, festgestellte Mängel zu besei-
tigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätes-
tens am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. 
Am Dienstag, 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss 
des Landkreises zusammen und beschließt, ob die 
eingereichten Wahlvorschläge den durch das 
ThürKWG und die ThürKWO gestellten Anforderun-
gen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 
Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit 
nach der Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor 
der Wahl, so findet die Wahl nicht statt. 
 
7. Die im ThürKWG oder in der ThürKWO vorgese-
henen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist o-
der ein Termin auf ein Sonnabend, einen Sonntag, 
einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Fei-
ertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen 
Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Absatz 2 
ThürKWG). 
 
8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten je-
weils gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 
9. Kontaktdaten und Dienstzeiten 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Haus 004, Raum 3.16 
Lindenhof 1 
99974 Mühlhausen 
 
Kreiswahlleitung 
Tel.: 03601 802600 
Fax: 03601 802601 
E-Mail: wahlen@uh-kreis.de  
 
 
 

mailto:wahlen@uh-kreis.de
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Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
 
Am 12.04.2024 und 22.04.2024 sind zusätzliche 
Dienstzeiten von 14:00 bis 18:00 Uhr. 
Es sind keine Dienstzeiten an gesetzlichen Feierta-
gen und am 10.05.2024. 
 
10. Weitere Informationen und Formulare finden Sie 
unter https://wahlen.thueringen.de/kommunalwah-
len/kw_informationen.asp.  
 
Mühlhausen, 26.02.2024    
gez. Wachter 
Landkreiswahlleiterin Unstrut-Hainich-Kreis 
 

 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl der 
Kreistagsmitglieder des Unstrut-Hainich-
Kreises am 26.05.2024 
 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl der Kreistagsmitglieder 
des Unstrut-Hainich-Kreises am 26.05.2024 
 
1. Im Landkreis Unstrut-Hainich werden am 
26.05.2024 insgesamt 46 Kreistagsmitglieder ge-
wählt. 
 
Wählbar für das Amt eines Kreistagsmitgliedes ist 
jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG), der am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit 
mindestens drei Monaten seinen Aufenthalt im 
Landkreis hat. Der Aufenthalt wird vermutet, wenn 
die Person in einer Gemeinde des Landkreises ge-
meldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Haupt-
wohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 
1 Absatz 1, §§ 12, 27 Absatz 3 ThürKWG). Perso-
nen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union besitzen, 
sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt 
und wählbar wie Deutsche. 
 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind ne-
ben der Bundesrepublik Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich 
Dänemark, Republik Estland, Republik Finnland, 

Französische Republik, Hellenische Republik (Grie-
chenland), Irland, Italienische Republik, Republik 
Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, 
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, König-
reich der Niederlande, Republik Österreich, Repub-
lik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Kö-
nigreich Schweden, Republik Slowenien, Slowaki-
sche Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, sowie Republik Zypern. 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeit-
punkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet 
(§§ 12, 27 Absatz 3 ThürKWG). 
 
1.1 Für die Wahl der Kreistagsmitglieder können 
Wahlvorschläge von Parteien im Sinne des Artikels 
21 des Grundgesetzes oder von Wählergruppen 
aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen wird hiermit aufgefordert. 
 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf 
höchstens 46 Bewerber enthalten. Die Bewerber 
sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburts-
datums, ihres Berufes und ihrer Anschrift im Wahl-
vorschlag aufzuführen. 
 
Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden und er muss hierzu seine Zu-
stimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag 
muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe als Kennwort tragen. 
Dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hin-
zugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.  
 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
gruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die 
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 
die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede 
Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und 
ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. 
Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unter-
zeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der 
zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftrag-
ter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, 

https://wahlen.thueringen.de/kommunalwahlen/kw_informationen.asp
https://wahlen.thueringen.de/kommunalwahlen/kw_informationen.asp
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dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. 
  
Soweit im ThürKWG nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinde-
rung der Stellvertreter berechtigt, verbindliche Er-
klärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags 
gegenüber der Landkreiswahlleiterin abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 
 
1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wähler-
gruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur 
Thüringer Kommunalwahlordnung (ThürKWO) ent-
halten: 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder 
Wählergruppe, 

b) b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Beruf und Anschrift der Bewerber unter An-
gabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und sei-
nes Stellvertreters, 

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtig-
ten unter Angabe ihres Vor- und Nachna-
mens, ihres Geburtsdatums und ihrer An-
schrift. 

 
Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen: 

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem 
Muster der Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind 
und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahl-
vorschlag zustimmen, 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 
15 Absatz 3 Satz 1 ThürKWG über die nach 
§ 15 Absatz 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versamm-
lung, 

c) Versicherungen an Eides statt vom Ver-
sammlungsleiter und zwei weiteren Teilneh-
mern der Versammlung nach § 15 Absatz 3 
Satz 2 ThürKWG, 

d) Bescheinigungen der Gemeinde über die 
Wählbarkeit der einzelnen Bewerber nach 
dem Muster der Anlage 23 zur ThürKWO, 

e) die Bescheinigung der Gemeinde über die 
jeweilige Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags, ggf. des Beauftrag-
ten und seines Stellvertreters nach dem 
Muster der Anlage 24 zur ThürKWO.  

 
2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe 
aufgestellten Bewerber müssen in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Versammlung von den wahl-
berechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahl-
berechtigten Angehörigen der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung ei-
nes gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemein-
same Versammlung aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger durchzuführen. 
 
Die Bewerber können auch durch eine Versamm-
lung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten 
Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte ei-
ner vorgenannten Mitgliederversammlung zu die-
sem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Wahl der Bewerber und die Festle-
gung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben der Versamm-
lungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Ver-
sammlung gegenüber der Landkreiswahlleiterin an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die 
Festlegung der Reihenfolge in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teil-
nehmer der Aufstellungsversammlung vorschlags-
berechtigt  war und dass den sich für die Aufstellung 
bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben 
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-
gemessener Zeit vorzustellen. Die Landkreiswahl-
leiterin ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides statt zuständig; sie gilt insoweit als zustän-
dige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches. 
 
3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergrup-
pen, die nicht aufgrund eines eigenen Wahlvor-
schlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag oder im Kreistag 
des Unstrut-Hainich-Kreises vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtig-
ten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so-
viel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Kreis-
tagsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 184 Un-
terschriften). 
 
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als 
Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 
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Wahlvorschlags im Kreistag vertreten ist, benötigt 
bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvor-
schlags neben den Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei o-
der Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlbe-
rechtigten wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind 
(insgesamt 184 Unterschriften). 
 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zu-
sätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn des-
sen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in 
ihrer Gesamtheit im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen 
vertreten sind oder wenn einer der beteiligten Wahl-
vorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im 
Thüringer Landtag oder im Kreistag des Unstrut-
Hainich-Kreises vertreten ist. 
 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erfor-
derlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit ei-
nem geänderten oder neuen Namen einen Wahl-
vorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Absatz 
1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.  
 
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung 
von Unterstützungsunterschriften persönlich nach 
der Einreichung des Wahlvorschlags in eine von der 
Landkreiswahlleiterin beim Landratsamt Unstrut-
Hainich-Kreis bis zum 22.04.2024, 18.00 Uhr aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachna-
mens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums ein-
zutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu 
leisten.  
 
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften wird von der Landkreiswahlleiterin mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags während der übli-
chen Dienstzeiten des Landratsamtes Unstrut-Hai-
nich-Kreis (siehe Nr. 10) ausgelegt. Die Landkreis-
wahlleiterin legt die Liste zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften außerdem auch bei allen 
Gemeindeverwaltungen innerhalb des Wahlgebie-
tes unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags aus.  
 
Bei der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
sind Bescheinigungen der Gemeindeverwaltung 
über die Wahlberechtigung des Unterzeichners 
nach dem Muster der Anlage 24 zur ThürKWO 

vorzulegen, es sei denn, dass die Unterstützungs-
unterschrift vom Wahlberechtigten bei der Gemein-
deverwaltung seiner Hauptwohnung geleistet wird. 
 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie 
wegen Krankheit oder einer körperlichen Beein-
trächtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei dem Landratsamt oder den Gemein-
deverwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden 
aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintra-
gungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall 
dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 
Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und 
eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an 
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzun-
gen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vor-
liegen. 
 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften 
ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlä-
gen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, 
die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Un-
terstützungsliste eingetragen haben oder einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet ha-
ben. Geleistete Unterschriften können nicht zurück-
genommen werden.  
 
4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig 
(Listenverbindung). Sie muss spätestens am 
22.04.2024 bis 18.00 Uhr, durch übereinstimmende 
Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschläge ge-
genüber der Landkreiswahlleiterin erfolgen. Dieser 
Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehr-
heit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Absatz 1 Satz 4 ThürKWG) 
beizufügen. 
 
5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müs-
sen spätestens am 12.04.2024 bis 18.00 Uhr einge-
reicht sein. 
 
Die Wahlvorschläge sind bei der Landkreiswahllei-
terin (siehe Nr. 10) einzureichen. Eingereichte 
Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2024 
um 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklä-
rung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der 
Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvor-
schlags zurückgenommen werden.  
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6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahl-
vorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, 
d.h. die Wahl wird ohne Bindung an etwaige vorge-
schlagene Bewerber und ohne das Recht auf Stim-
menhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der 
Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie 
Kreistagsmitglieder zu wählen sind. 
 
7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden von 
der Landkreiswahlleiterin unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten aufgefordert, festge-
stellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvor-
schläge müssen spätestens bis zum 22.04.2024 um 
18.00 Uhr behoben sein.  
 
Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Ände-
rungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, als 
sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder 
nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; 
Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden 
sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise wie 
Bewerber zu wählen. 
 
Am 23.04.2024 tritt der Landkreiswahlausschuss 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbin-
dungen den durch das ThürKWG und die ThürKWO 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gül-
tig zuzulassen sind. 
 
8. Die im ThürKWG oder in der ThürKWO vorgese-
henen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist o-
der ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonn-
tag, einen gesetzlichen oder staatlich geschützten 
Feiertag fällt, eine Wiedereinsetzung in den vorhe-
rigen Stand ist ausgeschlossen (§ 37 Absatz 2 
ThürKWG). 
 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten je-
weils für alle Geschlechter. 
 
10. Kontaktdaten und Dienstzeiten 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Haus 004, Raum 3.16 
Lindenhof 1 
99974 Mühlhausen 
 
Kreiswahlleitung 
Tel.: 03601 802600 
Fax: 03601 802601 
E-Mail: wahlen@uh-kreis.de  
 
Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Mittwoch: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
 
Am 12.04.2024 und 22.04.2024 zusätzlich von 
14:00 bis 18:00 Uhr. 
Keine Dienstzeiten an gesetzlichen Feiertagen und 
am 10.05.2024. 
 
11. Weitere Informationen und Formulare finden Sie 
unter https://wahlen.thueringen.de/kommunalwah-
len/kw_informationen.asp.  
 
Mühlhausen, 26.02.2024    
gez. Wachter 
Landkreiswahlleiterin Unstrut-Hainich-Kreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wahlen@uh-kreis.de
https://wahlen.thueringen.de/kommunalwahlen/kw_informationen.asp
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